
 
(Übersetzung) 

 
Erklärung der Republik Österreich über die Zuständigkeit in bezug auf 
Angelegenheiten, die durch das Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die 
Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und weit 
wandernden Fischbeständen geregelt werden  
 
 
Die Republik Österreich erklärt anlässlich der Ratifikation des Übereinkommens zur 
Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden 
Fischbeständen und weit wandernden Fischbeständen, dass sie als Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaft die Zuständigkeit in bezug auf folgende Angelegenheiten, die 
durch dieses Übereinkommen geregelt werden, an die Gemeinschaft übertragen hat. 
 
 
I. Fragen, für die die Gemeinschaft ausschließlich zuständig ist 
 
1. Die Mitgliedstaaten haben der Gemeinschaft die Zuständigkeit für die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen übertragen. Damit hat in diesem Bereich die 
Gemeinschaft die sachdienlichen Regeln und Vorschriften festzulegen (die dann von den 
Mitgliedstaaten zur Anwendung gebracht werden) sowie Verpflichtungen gegenüber dritten 
Staaten oder den einschlägigen Organisationen einzugehen. 
Diese Zuständigkeit erstreckt sich auf die der einzelstaatlichen Fischereigerichtsbarkeit 
unterliegenden Gewässer und auf die Hochsee. 
 
2. Die Gemeinschaft hat die nach internationalem Recht dem Flaggenstaat eines 
Fischereifahrzeugs zustehende Zuständigkeit dafür, die Maßnahmen zur Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Meeresressourcen festzulegen, denen die Fischereifahrzeuge unter der 
Flagge der Mitgliedstaaten unterliegen, und sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
Vorkehrungen zur Durchsetzung dieser Maßnahmen treffen. 
 
3. Allerdings fallen Maßnahmen, die sich auf Kapitäne und Offiziere auf Fischereifahrzeugen 
beziehen, z. B. Verweigerung, Entzug oder Aussetzung der Arbeitserlaubnis, in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten wobei jeweils die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
gelten. 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausübung der Hoheitsgewalt des 
Flaggenmitgliedstaats über seine Schiffe auf hoher See, insbesondere die Bestimmungen 
betreffend die Übernahme der Kontrolle über Fischereifahrzeuge durch andere Staaten als den 
Flaggenstaat bzw. die erneute Übergabe der Kontrolle an diesen sowie die internationale 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung und die Wiederausübung der Kontrolle über die 
eigenen Fischereifahrzeuge, fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, wobei diese die 
Gemeinschaftsvorschriften einzuhalten haben. 
 
II. Fragen, für die sowohl die Gemeinschaft als auch ihre Mitgliedstaaten zuständig sind 
 
4. Die Gemeinschaft teilt mit ihren Mitgliedstaaten die Zuständigkeit in folgenden Fragen 
dieses Übereinkommens: Bedürfnisse der Entwicklungsländer, wissenschaftliche Forschung, 
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Hafenstaatmaßnahmen und Maßnahmen in Bezug auf Staaten, die nicht Mitglied regionaler 
Fischereiorganisationen und nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens sind. 
Die folgenden Bestimmungen des Übereinkommens wenden sich sowohl an die Gemeinschaft 
als auch an ihre Mitgliedstaaten: 

- allgemeine Bestimmungen: (Artikel 1, 4 und 34 bis 50), 
- Streitbeilegung: (Teil VIII). 
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